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mer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Ge-
samtschuldner.

§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:

Versorgungsleitungen

sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen 
die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungs-
leitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvor-
richtung und enden mit dem Ausgangsventil.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (verzweigte Hausan-
schlüsse)

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privatwe-
ge) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungs-
leitung verbinden.

Anschlussvorrichtung

ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungslei-
tung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher 
Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den da-
zugehörigen technischen Einrichtungen.

Ausgangsventil

ist die erste Absperrarmatur hinter dem Wasserzähler.

Hauptabsperrvorrichtung

ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 
nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzäh-
ler abgesperrt werden kann.

Übergabestelle

ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter dem Ausgangs-
ventil im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler

sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolu-
mens. Absperrventile und Wasserzählerbügel sind nicht Bestand-
teile der Wasserzähler.

Anlagen des Grundstückseigentümers (= Verbrauchsleitungen)

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Ge-
bäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch Eigen-
gewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise im gleichen 
Gebäude befinden.

§ 4

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebau-
tes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutzbares 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversor-
gungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen 

Forchheim, 07.12.2018

Hermann Ulm
Landrat

3.
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 

Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

(Wasserabgabesatzung – WAS –)

vom 06. November 2018

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 
Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Wiesentgruppe (im folgenden Zweckver-
band) folgende Satzung:

§ 1

Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für das Gebiet der Verbandsmitglieder:

1. der Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim

mit den Orten Buckenreuth, Burggailenreuth, Kanndorf, Moggast, 
Thoosmühle, Windischgailenreuth, Wohlmutshüll und Wolkenstein 

2. des Marktes Gößweinstein, Landkreis Forchheim

mit den Orten Allersdorf, Behringersmühle, Bösenbirkig, Etzdorf, 
Geiselhöhe, Gößweinstein, Hühnerloh, Leutzdorf, Moritz, Prügel-
dorf, Sachsendorf, Sachsendorf-Straßhüll, Sachsenmühle, Stadel-
hofen, Türkelstein, Wölm, Einöde Stempfermühle, Einöde Schwei-
gelberg

3. des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim

mit dem Ort Wohlmannsgesses;

4. der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth

mit den Orten Neumühle, Pfaffenberg, dem Weiler Rabenstein und 
Zauppenberg 

5. der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth

mit den Orten Arnleithen, Haßlach, Kleinlesau und Rackersberg 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband.

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundei-
gentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaft-
liche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke 
oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts han-
delt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu be-
rücksichtigen.

(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
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wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. 
Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von Trink-
wasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur 
durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewähr-
leistet wird.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband 
Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrie-
ben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen 
in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer 
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier 
Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspei-
seeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen 
(z. B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8

Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung 
ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9

Grundstücksanschluss

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird von dem Zweckverband her-
gestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein.

(2) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er be-
stimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen 
ist. 3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine be-
rechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert werden, so kann der Zweckverband verlan-
gen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentra-
gung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu schaffen. 
2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist 
setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf 
den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Un-
dichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich 
dem Zweckverband mitzuteilen.

§ 10

Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-

werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiterge-
hender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlan-
gen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine be-
stehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstücke 
durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der 
Zweckverband. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen keine 
zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar.

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen tech-
nischen oder betrieblichen Gründen des Zweckverbandes erhebli-
che Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, 
es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkos-
ten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf 
Verlangen Sicherheit.

(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und 
den Betrieb von Wärmepumpen. 2Der Zweckverband kann ferner 
das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen 
ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von 
Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für 
die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5

Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§  4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 
2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser 
im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser 
Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewäs-
serung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet 
werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
3§  7 Abs.  4 ist entsprechend anzuwenden. 4Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 5Sie 
haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür erforderliche 
Überwachung zu dulden.

§ 6

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss 
oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich 
beim Zweckverband einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7

Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar 
ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksge-
sundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen ei-
ner Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, 
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der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigengewinnungs-
anlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie auf An-
ordnung des Zweckverbandes freizulegen.

(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen zu 
beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und 
die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder ihre 
Beauftragten.

(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
band Ausnahmen zulassen.

§ 12

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er 
hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckver-
band berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der 
Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der 
Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13

Abnehmerpflichten, Haftung

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den 
Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit 
dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der Was-
serzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und 
die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen er-
füllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmä-
ßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu 
angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrich-
tungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu 
betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des 
Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.

(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflich-
tet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband 
mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung we-
sentlich erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 
Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind.

§ 14

Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 

gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem 
anderen verpflichtet.

(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erwei-
tert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchs-
einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer 
Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 
sind. 3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jegli-
cher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers.

(3) [entfällt]

(4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss ge-
nommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. 
3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den An-
gaben des Zweckverbandes zu veranlassen.

§ 11

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstücks-
eigentümers

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unter-
lagen in doppelter Fertigung einzureichen:

a)	 eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-
tümers und ein Lageplan,

b)	 der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,

c)	 Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,

d)	im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten.

2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von 
den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.

(2) 1Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so er-
teilt der Zweckverband schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn 
unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 
4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die 
Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstücksei-
gentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.

(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und 
wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung 
unberührt.

(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installationsun-
ternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweck-
verbandes oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens 
eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung 
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vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.

(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von 
Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband 
nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen 
veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch 
auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlösch-
zwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten einschließ-
lich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen.

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbandes, der Polizei und der Feuerwehr 
zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitun-
gen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur 
Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in die-
sen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versor-
gungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzu-
sperren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer 
steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus 
öffentlichen Entnahmestellen

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder 
zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweck-
verband zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der Was-
serabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren Be-
dingungen für den Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen 
werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasser-
zähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und 
setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18

Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle

1.	 der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 

Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück so-
wie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung 
erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an 
die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die 
vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, so-
weit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in un-
zumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckver-
band zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der 
Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckver-
bandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar 
ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststel-
lung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflä-
chen bestimmt sind.

§ 15

Art und Umfang der Versorgung

(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er 
liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Be-
schaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs-
gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvor-
schriften und den anerkannten Regeln der Technik.

(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde 
wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt 
geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksich-
tigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen 
auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.

(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne 
Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausan-
schlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasser-
versorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Belieferung 
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auf-
lagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des 
Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten er-
forderlich ist. 4Der Zweckverband darf ferner die Lieferung unter-
brechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit 
möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung 
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4Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul gespei-
cherten Daten dürfen durch Empfang des Funksignals turnusmäßig 
(in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies zur 
Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. 5Sie dürfen 
in gleicher Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Be-
trieb der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage erforderlich ist. 
6Zu anderen Zwecken ist eine Auslesung der gespeicherten Daten, 
auch durch Empfang des Funksignals, nicht zulässig. 7Ausgelesene 
Daten dürfen nur zu den Zwecken von Satz 4 und Satz 5 genutzt 
oder verarbeitet werden. 8Die in einem solchen Zähler gespeicher-
ten Daten sind spätestens nach 500 Tagen zu löschen. 9Nach Satz 
5 ausgelesene Daten sind, soweit sie für die dort genannten Zwe-
cke nicht mehr benötigt werden, spätestens aber fünf Jahre nach 
ihrer Auslesung zu löschen. 10Dem Einbau und Betrieb solcher 
Zähler kann ein Betroffener über den aus dieser Satzung oder aus 
der Gebührensatzung heraus Berechtigten und Verpflichteten nach 
Maßgabe von Art. 15 Abs. 5 Satz 1 Bayerisches Datenschutzgesetz 
schriftlich widersprechen.

(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 
2Der Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, 
dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu 
übernehmen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen.

(4) 1Mechanische sowie elektronische Wasserzähler ohne Funkmo-
dul werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes möglichst 
in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Zweckverbandes 
vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen bzw. ausgelesen. 
2Bei elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul, bei denen 
nicht sämtliche gespeicherte Daten per Funk übermittelt werden, 
erfolgt eine Auslesung vor Ort nur mit Zustimmung des Grund-
stückseigentümers. 3Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasser-
zähler leicht zugänglich sind.

§ 20

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

1.	 das Grundstück unbebaut ist oder

2.	 die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen er-
folgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen 
Erschwernissen verlegt werden können, oder

3.	 kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21

Nachprüfung der Wasserzähler

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 

des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von 
dem Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsge-
hilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,

2.	 der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden we-
der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit vom Zweckver-
band oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht 
worden ist,

3.	 eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberech-
tigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist.

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücksei-
gentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 weiter-
leitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Un-
terbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer.

(3) 1Die Absätze  1 und  2 sind auch auf Ansprüche von Grund-
stückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Was-
serversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grundstücksei-
gentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen in-
soweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen.

§ 19

Wasserzähler

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die 
Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des 
Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Was-
serzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der 
Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung 
gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhö-
ren und seine berechtigten Interessen zu wahren.

(1a) 1Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten oder nach 
eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden Wasserzähler durch 
einen elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen. 
2Mithilfe dieser elektronischen Funkwasserzähler dürfen ver-
brauchsbezogene und trinkwasserhygienisch relevante Daten erho-
ben, gespeichert und verarbeitet werden. 3Es dürfen insbesondere 
folgende Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:

– 	 Zählernummer;

– 	 aktueller Zählerstand;

– 	 Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre;

– 	 Durchflusswerte;

– 	 die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeit-
punkte;

– 	 Betriebs- und Ausfallzeiten;

– 	 Speicherung von Alarmcodes (z.B. Leckage- oder Rückfluss-
werte).
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Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

3.	 entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt,

4.	 gegen die vom Zweckverband nach §  15 Abs.  3 Satz  3 ange-
ordneten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote ver-
stößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall er-
lassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes.

§ 26

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt  die „Satzung für die öffentliche Wasserver-
sorgung des Zweckverbandes der Wiesentgruppe (Wasserabgabe-
satzung – WAS)“ vom 19.03.2001 zuletzt geändert am 28.11.2002 
außer Kraft.

Gößweinstein, den 06.11.2018

Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Hanngörg Zimmermann

Verbandsvorsitzender

4.
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Wiesentgruppe

(BGS/WAS)

vom 06. November 2018

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe (im 
folgenden Zweckverband) folgende Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung:

§ 1

Beitragserhebung

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.

der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich an-
erkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prü-
fung nicht beim Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung 
zu benachrichtigen.

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Was-
serversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs 
schriftlich dem Zweckverband zu melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach 
§ 6 zu beantragen.

§ 23

Einstellung der Wasserlieferung

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung 
betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung er-
forderlich ist, um

1.	 eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden,

2.	 den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3.	 zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, stören-
de Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweck-
verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hin-
reichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer sei-
nen Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 24

Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art.  24 Abs.  2 Satz  2 GO kann mit Geldbuße bis zu 
2.500,- Euro belegt werden, wer vorsätzlich

1.	 den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in 
§ 5 zuwiderhandelt,

2.	 eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und  2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, 
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Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhan-
dene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur unter-
geordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke i. S. d. Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, so-
weit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht entsteht 
insbesondere,

– 	 im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzli-
chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet 
worden sind,

– 	 im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 
für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 
Grundstücksfläche,

– 	 im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge 
der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird 
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz  3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt 
die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für 
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzu-
stellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.

§ 6

Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt

a)	 	 pro m² Grundstücksfläche	 1,02 €

b)	 	 pro m² Geschossfläche	 	 5,11 €.

§ 7

Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a

Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist 
mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-
grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der 
jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 

§ 2

Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1.	 bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

	 oder

2.	 tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3

Entstehen der Beitragsschuld

1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzli-
che – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

§ 4

Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.

§ 5

Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige 
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 3.000 
m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten

– 	 bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitragspflichti-
gen Geschossfläche, mindestens jedoch  3.000 m²,

– 	 bei unbebauten Grundstücken auf 3.000 m²

begrenzt.

3In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer 
Tiefe von 40 m herangezogen. 4Bei mehrfach erschlossenen Grund-
stücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das Grund-
stück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffentliche Wasser-
versorgungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht herangezogen wird 
in diesen Fällen die Fläche, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungs-
linien liegt. 4Reichen die Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung 
über die Begrenzung nach Satz 3 hinaus oder näher als 3 m an diese 
Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 3 m hinter dem Ende der 
Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzusetzen.

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezogen, 
soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss 
an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversor-
gung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezo-
gen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
einen Wasseranschluss haben. 5Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudeflucht-
linie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
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Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die ge-
genüber den in den Abs.  1 bis  4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die 
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15.  März, 15.  Juni und 
15. September jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Vier-
tels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres 
zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der 
Zweckverband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des 
Jahresgesamtverbrauches fest.

§ 14

Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 
wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderun-
gen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterla-
gen – Auskunft zu erteilen.

§ 16

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die „Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung des Zweckverbandes der Wiesentgruppe (BGS-
WAS)“ vom 30.11.2016 außer Kraft.

Gößweinstein, den 06.11.2018

Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe

Hanngörg Zimmermann

Verbandsvorsitzender

Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9

Gebührenerhebung

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren 
(§ 10).

§ 9a

Grundgebühr

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der 
verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzähler 
im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Haupt-
wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
lern mit Dauerdurchfluss

bis	 	 4 m³/h	 36,00 €/Jahr

bis	 	 10 m³/h	 72,00 €/Jahr

über	 	 10 m³/h	 144,00 €/Jahr.

§ 10

Verbrauchsgebühr

(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die 
Gebühr beträgt 1,35 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn

1.	 ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

2.	 der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder

3.	 sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,34 € pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers.

§ 11

Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; 
der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schrift-
lich mit. 2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn 
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrund-
gebührenschuld neu.

§ 12
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 (2) Investitionsumlage

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (Umlage-
soll) wird auf

				    36.600 €

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

Umlegungsschlüssel ist lt. § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nerwerte der Mitgliedsgemeinden.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf			
				    78.000 €

festgesetzt. 

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Egloffstein, den 06.12.2018

Stefan Förtsch

Verbandsvorsitzender

5.
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-

gung im Trubachtal

(Landkreis Forchheim) für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung im Trubachtal wurde durch das Landratsamt Forchheim mit 
Schreiben vom 07.11.2018, Az.: 2/21 – 9410, zur Kenntnis genom-
men.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. 
Art. 65 Abs. 3 GO vom 14.12.2018 bis 21.12.2018 in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Trubach-
tal, Badstr. 166, 91349 Egloffstein während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Auf Grund § 10 der Verbandssatzung, Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Abwas-
serbeseitigung im Trubachtal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit			
				    470.000 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit			
				    307.400 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Um-
lagesoll) wird auf				 
425.200 €

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

Umlegungsschlüssel ist lt. § 22 der Verbandssatzung die Einwoh-
nerwerte für reine Verwaltungskosten und die angeschlossenen Ge-
meinden für Betriebskosten.
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6.

  
 
 

Landratsamt Forchheim 
Az.: 44-8631-48/17 
 

V e r o r d n u n g 
 

Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde 
Langensendelbach im Landkreis Forchheim für die öffentliche Wasserversorgung der Gemein-
de Langensendelbach 
 

vom 10. Dezember 2018 

 

Das Landratsamt Forchheim erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und § 52 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 
2585), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl I S. 2771), i. V. mit 
Art. 31 Abs. 2, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch 
Art. 9a Abs. 12 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458), folgende 
 

V e r o r d n u n g 
 

§ 1 Allgemeines 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Gemeinde Langensendelbach wird in 
der Gemeinde Langensendelbach das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festge-
setzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 
§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 
 zwei Fassungsbereichen, 
 einer engeren Schutzzone,  
 einer weiteren Schutzzone A und 
 einer weiteren Schutzzone B. 
 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang 

(Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein La-
geplan im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt Forchheim, Dienststelle 
Ebermannstadt und in der Gemeinde Langensendelbach niedergelegt ist; er kann dort wäh-
rend der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft 
auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze 
ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der kennzeichnenden Linie. 
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(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 

Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 
 

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entschei-

dungen gem. § 52 Abs. 1 Satz 1 WHG, 
 

 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zuge-
lassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder Verände-
rungen der Erdoberfläche, 
auch wenn Grundwasser 
nicht aufgedeckt wird, vor-
zunehmen oder zu erwei-
tern; insbesondere Fischtei-
che, Kies-, Sand- und Ton-
gruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche 

-- verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung 
im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung  

 
 
 

1.2 Wiederverfüllung von Erd-
aufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

-- nur zulässig 
mit dem ursprünglichen Erdaushub im Zuge 

von Baumaßnahmen und 
sofern die Bodenauflage wiederhergestellt 

wird 
1.3 Durchführung von Bohrun-

gen 
nur zulässig mit vorheriger wasserrechtlicher 
Beantragung und Erlaubnis und einer Tiefen-

begrenzung auf 10 m 

nur zulässig für Bo-
denuntersuchungen 

bis zu 1 m Tiefe 
1.4 Untertage-Bergbau, Tunnel-

bauten 
-- verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen nach § 
62 a WHG zu errichten oder 
zu erweitern 

-- verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen zu er-
richten oder zu erweitern 

-- nur zulässig entspre-
chend Anlage 2, Ziffer 
2 für Anlagen, wie sie 
im Rahmen von 
Haushalt und Land-
wirtschaft (max. 1 
Jahresbedarf) üblich 
sind 

verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

2.3 Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach § 62 
WHG außerhalb von Anla-
gen nach Nr. 2.2 (siehe An-
lage 2, Ziffer 3) 

-- nur zulässig für die 
kurzfristige (wenige 
Tage) Lagerung von 

Stoffen bis Wasserge-
fährdungsklasse 2 in 

dafür geeigneten, 
dichten Transportbe-
hältern bis zu je 50 

Liter 

verboten 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche Rückstän-
de abzulagern (Die Behand-
lung und Lagerung von Ab-
fällen fällt unter Nr. 2.2 und 
Nr. 2.3) 

-- verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des Atom-
gesetzes und der Strahlen-
schutzverordnung 

-- verboten 

2.6 Biogasanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

-- verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsanla-

gen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

-- nur Kleinkläranlagen 
mit biologischer Rei-
nigungsstufe für be-
stehende bauliche 
Anlagen zulässig, 
wenn die Dichtheit 
und Standsicherheit 
durch geeignete Kon-
zeption, Bauausfüh-
rung und Bauabnah-
me sichergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu 
errichten oder zu erweitern 

-- verboten 

3.3 Trockenaborte  -- nur zulässig, wenn 
diese nur vorüberge-
hend aufgestellt wer-
den und mit dichtem 
Behälter ausgestattet 
sind 

verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

3.4 Ausbringen von Abwasser  -- verboten, ausge-
nommen gereinigtes 
Abwasser aus dem 
Ablauf von Kleinklär-
anlagen zusammen 
mit Gülle oder Jauche 
zur landwirtschaftli-
chen Verwertung 

verboten 

3.5 Anlagen zur  
- Versickerung von Abwas-

ser 
 oder 
- Einleitung oder Versicke-

rung von Kühlwasser o-
der Wasser aus Wärme-
pumpen ins Grundwasser  

zu errichten oder zu erwei-
tern 

-- verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen abflie-
ßenden Wassers zu errich-
ten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 Abs. 1 WHG i.V. 
mit § 1 NWFreiV wird hin-
gewiesen) 

-- - nur zulässig bei 
ausreichender 
Reinigung durch 
flächenhafte Ver-
sickerung über 
den bewachsenen 
Oberboden oder 
gleichwertige Fil-
teranlagen 1 

- verboten für Nie-
derschlagswasser 
von Gebäuden auf 
gewerblich ge-
nutzten Grund-
stücken  

verboten 

                                                
1 siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

3.7 Abwasserleitungen und zu-
gehörige Anlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

-- nur zulässig zum Ab-
leiten von Abwasser, 
wenn die Dichtheit der 
Entwässerungsanla-
gen vor Inbetrieb-
nahme durch Druck-
probe nachgewiesen 
und wiederkehrend 
alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung und alle 
10 Jahre durch 
Druckprobe oder an-
deres gleichwertiges 
Verfahren überprüft 
wird (Durchleiten von 
außerhalb des Was-
serschutzgebiets ge-
sammeltem Abwasser 
verboten) 

verboten 

  
 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Hand-
lungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

-- nur zulässig  
- für klassifizierte Straßen, wenn die 

„Richtlinien für bautechnische Maßnah-
men an Straßen in Wasserschutzgebie-
ten (RiStWag)“ in der jeweils geltenden 
Fassung beachtet werden 
und 

- für öffentliche Feld- und Waldwege, be-
schränkt-öffentliche Wege, Eigentümer-
wege und Privatwege und 

- bei breitflächigem Versickern des abflie-
ßenden Wassers  

- wenn die Schutzfunktion der Grundwas-
serüberdeckung erhalten bleibt 

4.2 Eisenbahnanlagen zu errich-
ten oder zu erweitern 

-- verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

4.3 wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaugba-
re Materialien (z. B. Schla-
cke, Teer, Imprägniermittel 
u. ä.) zum Straßen-, Wege-, 
Eisenbahn- oder Wasserbau 
zu verwenden 

-- verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

-- verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzu-
richten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

-- nur zulässig mit Ab-
wasserentsorgung 
über eine dichte 
Sammelentwässerung 
unter Beachtung von 
Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

-- - nur zulässig mit 
Abwasserentsor-
gung über eine 
dichte Sammel-
entwässerung un-
ter Beachtung von 
Nr. 3.7 

- verboten für Ton-
taubenschießan-
lagen und Motor-
sportanlagen 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen durch-
zuführen 

-- - nur zulässig mit 
ordnungsgemä-
ßer Abwasserent-
sorgung und aus-
reichenden, be-
festigten Park-
plätzen (wie z.B. 
bei Sportanlagen) 

- verboten für Ge-
ländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern 

-- verboten 

4.9 Flugplätze einschl. Sicher-
heitsflächen, Notabwurfplät-
ze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten 
oder zu erweitern 

-- verboten 

4.10 Militärische Übungen durch-
zuführen 

-- nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen 
zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu er-
richten oder zu erweitern 

-- verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freiland-
flächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder er-
werbsgärtnerisch genutzt 
werden (z.B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

-- verboten 
 

4.13 Düngen mit Stick-
stoffdüngern 

-- nur zulässig bei 
standort- und be-
darfsgerechter Dün-
gung 

nur standort- und 
bedarfsgerechte 
Düngung mit Mine-
raldünger zulässig  

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

-- nur zulässig nach 
Maßgabe der Bereg-
nungsberatung oder 
bis zu einer Boden-
feuchte von 80 % der 
nutzbaren Feldkapazi-
tät 

verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu errich-

ten oder zu erweitern  
-- nur zulässig,  

- wenn kein häusli-
ches oder gewerb-
liches Abwasser 
anfällt oder in eine 
dichte Sammelent-
wässerung einge-
leitet wird unter Be-
achtung von Nr. 3.7 
und 

- wenn die Grün-
dungssohle min-
destens 2 m über 
dem höchsten 
Grundwasserstand 
liegt 

- wenn die Schutz-
funktion der 
Grundwasserüber-
deckung hierdurch 
im Wesentlichen 
erhalten bleibt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Bauge-
biete  

-- verboten 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

5.3  Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern 2 

-- nur zulässig  
für in dieser Zone 
bereits vorhandene 
landwirtschaftliche 
Anwesen, wenn die 
Anforderungen ge-
mäß Anlage 2, Ziffer 5 
b eingehalten werden 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern 2 

-- nur zulässig mit Le-
ckageerkennung oder 
gleichwertiger Kon-
trollmöglichkeit der 
gesamten Anlage 
einschließlich Zulei-
tungen 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfut-
terbereitung zu errichten 
oder zu erweitern 2 

-- nur zulässig mit Auf-
fangbehälter für Sila-
gesickersaft 

verboten 

  
 bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Festmistkompost 
und Gärresten von abfall-
freiem Substrat aus Biogas-
anlagen 

-- nur zulässig wie bei 
Nr. 6.2 

verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen orga-
nischen und mineralischen 
Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

-- zulässig, 
auf die Pflicht zur standort- und bedarfsge-
rechten Düngung sowie die Einhaltung der 
Fristen gemäß Düngeverordnung wird hin-
gewiesen 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, Fä-
kalschlamm oder Gärsub-
strat bzw. Kompost aus 
zentralen Bioabfallanlagen 

-- verboten 

6.4 Wildfutterplätze und Wildgat-
ter zu errichten 

-- verboten 

6.5 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahr-
zeugen oder zur Boden-
entseuchung 

-- verboten 

                                                
2     Es wird auf Anlage 7 („Anforderungen an JGS-Anlagen“) der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen sowie auf die entsprechenden „Technischen Regeln wasserge-
fährdender Stoffe“ (TRwS), die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung enthalten. 
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 in der weiteren 

Schutzzone B 

in der weiteren  

Schutzzone A 

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III B III A II 

6.6 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter 
Flächen 

-- nur zulässig nach 
Maßgabe der Bereg-
nungsberatung oder 
bis zu einer Boden-
feuchte von 80 % der 
nutzbaren Feldkapazi-
tät  

verboten 

6.7 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige Vorflutgrä-
ben anzulegen oder zu än-
dern 

-- nur zulässig für In-
standsetzungs- und 
Pflegemaßnahmen 

6.8 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 6 
neu anzulegen oder zu er-
weitern 

--- verboten 

6.9 Nasskonservierung von 
Rundholz 

-- verboten 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Hand-

lungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wasserge-
winnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die 
durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 

3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des 
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder 
der von ihm Beauftragten. 

 
 
§ 4 Befreiungen 
 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Handlungspflichten des § 3 gilt § 

52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Ne-

benbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Forchheim vom Grundstückseigentümer  
 verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allge-
meinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  
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§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets 

haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb 
unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Forchheim zu dulden, 
sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu besei-
tigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96 - 98 WHG und 

Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

 
§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebie-

tes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Forchheim zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hier-

zu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauf-
tragte des Landratsamtes Forchheim zu dulden. Die Kontrollen finden nach Vorabinformati-
on im Beisein des Eigentümers und ggf. Pächters statt. Bei Entnahmen verbleibt ein ver-
siegeltes Rückstellungsmuster beim Eigentümer. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentli-

chen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Be-
auftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung 
zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwa-
chungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermögli-
chen. 

 
§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die 
Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung 

erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche 
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Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forst-
wirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirt-
schaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32 i. V. m. Art. 57 BayWG zu 
leisten. 

 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwider handelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung 

verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 
 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 

Forchheim in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das Wasserschutzge-

biet in der Gemeinde Langensendelbach (Landkreis Forchheim) und in der Stadt Baiersdorf 
(Landkreis Erlangen-Höchstadt) für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Lan-
gensendelbach vom 02.01.1998 (Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 4/1998) außer 
Kraft. 

 
 
Forchheim, den  
Landratsamt 
 
 
 
.................................. 
Dr. Ulm, Landrat 

Forchheim, den 10.12.2018
Landratsamt
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Anlage 1 (Lageplan) 
 

 

Anlage 2 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten.  
 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone sind nur zulässig: 
 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum 

aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckan-
zeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen 
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig aus-
geführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 
Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten richten sich nach der 
AwSV und gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone, auch für bereits bestehende 
Anlagen. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen 
gestellt. 
 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 

4.12, 4.13, 6.1 und 6.2,  
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 
 

An Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen werden keine über die Regelungen der 
AwSV hinaus gehenden Anforderungen gestellt. 
4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 
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Anlage 1 (Lageplan) 
 

 

Anlage 2 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten.  
 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone sind nur zulässig: 
 
1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum 

aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckan-
zeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen 
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig aus-
geführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 
Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten richten sich nach der 
AwSV und gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone, auch für bereits bestehende 
Anlagen. 
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen 
gestellt. 
 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 

4.12, 4.13, 6.1 und 6.2,  
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 
 

An Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen werden keine über die Regelungen der 
AwSV hinaus gehenden Anforderungen gestellt. 
4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem Abwasser (zu Nr. 3.5) 
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Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als den Mindestanforderun-
gen gemäß Abwasserverordnung (AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reini-
gen. Die Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen Merkblättern des 
Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft. 

 
5. Stallungen (zu Nr. 5.3) 
 

Ziffer 5 a: 
 
1. mit Flüssigmistverfahren: 
 
Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das erforderliche Spei-
chervolumen für Gülle auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. 40 Dungeinheiten 
(= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen für einzelne 
Tierarten an: 
 
- Milchkühe   40  Stück  (1Stück = 1,0 DE) 
- Mastbullen   65  Stück  (1 Stück = 0,62 DE) 
- Mastkälber, Jungmastrinder 150  Stück  (1 Stück = 0,27 DE) 
- Mastschweine   300 Stück  (1 Stück = 0,13 DE) 
- Legehennen, Mastputen 3.500  Stück  (100 Stück = 1,14 DE) 
- sonst. Mastgeflügel  10.000 Stück (100 Stück = 0,4 DE) 
 

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dungeinheiten je Hof-
stelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die ent-
sprechenden Dungeinheiten aufzusummieren. 
 
2. mit Festmistverfahren: 
 
Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für 
Jauche auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen. Der Tierbestand darf 80 Dungein-
heiten je Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei meh-
reren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzu-
summieren. 
 
3. mit gemischten Entmistungsverfahren: 
 
Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entsprechend 1.1 und 1.2 zu 
ermitteln. 
 
4. Ausnahmegenehmigung 
 
Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei bestandsgeschützten 
landwirtschaftlichen Betrieben möglich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist 
(Existenzsicherung) und das erhöhte Gefährdungspotential durch technische Anfor-
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derungen ausgeglichen werden kann, wenn dadurch der Trinkwasserschutz gewähr-
leistet ist.  
  
Ziffer 5 b: 

 
Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageer-
kennung vorzusehen. 
 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüs-
sigkeitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen 
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 
 
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu 
gliedern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind. 
 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu 
gliedern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten 
Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewähr-
leistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf die Regelungen der 
AwSV hingewiesen. 
 
Die einschlägigen Regeln der Technik sind zu beachten.  
 
Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasser-
versorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen. 
 
Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III A vorhan-
denen Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene 
Anwesen“. 

 
6. Besondere Nutzungen  
 
sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen (zu 
Nr. 6.8): 

- Weinbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Ver-
legung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichblei-
bender Größe der Anbaufläche. 
 


